
  Gerichtsstand Kirchhain 

 

Anbieter:                                                                                                                                    

   

Gabriela Bauer 

Halsdorfer Str. 27 

35288 Wohratal 
Finanzamt Marburg Biedenkopf StNr.  31 804 00882 

 

Tel. 06453-6489005 

E-Mail: gabybauer112@t-online.de 

 

Hiermit melde ich 

__________________________________________________________________________

___________________________________                           

( Name und Anschrift des Erziehungsberechtigten, Telefon und E-Mail-Adresse) 

__________________________________________________________________________

___________________________________ 

mein Kind _________________________________________________ zu einer Woche 

Ferienfreizeit für die Zeit vom 

Montag den _______________14 Uhr bis Freitag den __________________ 18 Uhr an. 

Mein Kind ist am ________________________ geboren und bei der_________________ 

(Krankenkasse) versichert. 

• Es darf in der oben genannten Zeit mit einem Pflegepferd umgehen und dies versorgen. 

• Gegen einen eventuellen Schwimmbadbesuch habe ich nichts einzuwenden. 

Die Anmeldegebühr von 125.- € überweise ich innerhalb von 7 Tagen auf das Konto bei der 

Sparkasse Waldeck Frankenberg IBAN DE27 5235 0005 0000 9459 23,  

den Rest von 300.-€ bezahle ich bar bei Anreise. 

Nach Zahlungseingang der Anmeldegebühr erhalte ich eine schriftliche Bestätigung per  

E-Mail. 

Bitte unbedingt Emailadresse angeben. 

Bei sehr starkem Heimweh oder bei wiederholter grober Verletzung der Hofordnung sind wir berechtigt die Ferienwoche für 

dieses Kind abzubrechen. Eine Abholung diesbezüglich müsste sichergestellt sein. Bei Belegung unter 4 Kindern behalten wir 

uns vor die Ferienwoche gegen Rückzahlung abzusagen. Für Stornierungen von schriftlichen Buchungen, berechnen wir bis 30 

Tage vor Anreise 20%, bis 14 Tage vor Anreise 50%, bis 7 Tage vor Anreise 70% und danach 90% Stornogebühr. Diesbezüglich 

empfehlen wir zu einer Reiserücktrittversicherung. Der Reisende ist berechtigt, die Entstehung eines geringeren Schadens 

nachzuweisen. Wir behalten uns vor, im Einzelfall gegen Nachweis einen die Rücktrittspauschale 

übersteigenden Rücktrittschaden geltend zu machen. 

 

  

 

 

Datum und Unterschrift         


